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Befdrder- und Veränderungen.

Der Auditeur und Regiments-Quartiermeister

tudwig Günther, im Grenadier-Bataillon
von Schmidt, ist zum Assessor mit Stimme bei

 der hiesigen Regierung allergnadigft ernannt.

Edtctal- Vorladungen.

i. Die Geschwister de-, nach angestellter Untersuchung
mit dem 4ten Westphälischen Linie»-Infanterie-
Regiment nach Rußland gegangenen, und bis jetzt
nicht zurückgekehrten Johann Christoph Kranz auö
Wetttsingen, Sohn vom Jost Henrich Kranz, gebo
ren den 9. November 1765, haben bet hiesigem Amt

darauf angetragen, ihren genannten Bruder, in
Gemäßheit der Verordnung vom s.Julii 1816, für
todt anzunehmen, und ihnen, als dessen Jr.testat-
Erbrn, das unter vormundschaftlicher Verwaltung
stehende Vermögen desselben, ohne Cgutior, zu verab
folgen, weshalb gedachter Johann Christoph Kranz,
oder wer nähere Erb-Ansprüche darauf zu haben
vermeint, hiermit edictuliter vorgeladen wird, sich
u dato binnen 4 Monaten und längsten- den «8. Innre

bei der unterzeichneten Behörde zu melden, um das

Vermögen in Empfang zu nehmen und resp. seine
Ansprüche geltend zu machen, indem sonst dem
Antrag der Geschwister des Abwesenden willfahrt
werden soll. Volkmarsrn, am 17. Februar 1821.

Kurhrff. Justiz Amt daselbst. B 0 ck w i tz.

Ln üliem Eich Hardt.

s. Nachdem von der Mutter und den Geschwistern

des, nach angestellter Untersuchung als Soldat im
5ten Mestphälischen Linien - Infanterie - Regiment

nach Rußland marschieren und nichtzurückgekehrten,
Jost Henrich Schade aus Wettefingen, Sohn vom
Johann Henrich Schade, den 1 Februar 1787
geboren, bei hiesigem Amt der Antrag geschehen ist,
den oben genannten Abwesenden, auf den Grund
der Verordnung vom 5. Julei 1816, für todt, sie
als dessen Jntestat-Erben zu erklären, und ihnen
dessen vom Vater ererbtes Vermögen ohne Sicher
heitsleistung zu verabfolgen; so wird genannter Jost
Henrich Schade, ober wer ein näheres Erbrecht
darauf zu haben glauben sollte, hiermit eäietaüter
vorgeladen, sich 2 dato binnen 4 Monaten, und
längstens den 23. Junii d. I., bei der unterzeich
neten Behörde zu melden, um bas Vermögen i»
Empfang zu nehmen und respve. Erb-Ansprüche
gehörig nachzuweisen, widrigenfalls nach dem An
trag der Matter und Geschwister des Abwesende»
erkannt werde» wird.

Volkmarsen, am 17. Februar i8»i.

Kurheff. Justitz - Amt daselbst. Bockwitz.
Zur Beglaubigung: Eichhardt.

5» Der abwesende Carl Wilhelm Lorenz, von Alten-
bursla, welcher im Jahre »812 als Westphälischee
Soldat nach Rußland marschirte, ist weder von da
zurückgekehrt, noch desfallsige Nachricht eingegan
gen. Da nun aber mittlerweile über dessen ererbte»
väterliches Vermögen der ConcurS erkannt, und
eine darunter befindliche, verpfändete halbe Lehn
hufe von denen &lt;&gt;oinvestitis reelamirt, mithin hier-

1 durch das Interesse des Abwesenden, als nach-


